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Fußball-Europameisterschaft 2024 

Public Viewing Regelungen 

 
 
 
 
 

Was ist zu beachten?  
 

1. Jede geplante öffentliche Public-Viewing Veranstaltung ist bei der Ordnungsbehörde per Mail 

anzuzeigen    ordnungswesen@portawestfalica.de 

 

2. Bei Ausschank von alkoholischen Getränken außerhalb der regulär angemeldeten Gaststätte 

wie z.B. aus einem Bierwagen o.ä. ist eine Gestattung zu beantragen (siehe Antrag) 

  

Allgemeine Informationen: 
 

 Die Nachtruhe zwischen 22.00 und 6.00 Uhr wird in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich durch das 

Landes-Immissionsschutzgesetz (LImschG) geregelt. 
 

 Aufgrund der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft 2024 ändert die Landesregierung zur 

Vereinfachung befristet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 das Landes-Immissionsschutzgesetz 

§ 9 Abs. 2 Nr. 5. 
 

 Für Public-Viewing im Bereich von Außengastronomie und anderen öffentlichen Veranstaltungen 

wird durch die befristete Ausnahmegenehmigung des LImschG die Nachtruhe von 22 Uhr auf 24 

Uhr erweitert. 
 

 Angesichts des weitverbreiteten Interesses an diesen Sportveranstaltungen besteht häufig auch 

eine gesteigerte Bereitschaft, kurzfristige Beeinträchtigungen der Nachtruhe hinzunehmen. 
 

 Jedoch soll zum Schutz gegen Lärm bei einer angrenzenden Wohnnutzung innerhalb der 

Maximalpegel durch technische Beschallung 80 Dezibel nicht überschreiten. 

 

 

HINWEIS: 
 

Die Übertragungsrechte und Anforderungen der UEFA in Bezug auf Public- 
Viewing-  und ähnliche Veranstaltungen werden mit einer Erlaubnis nicht geregelt. 
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